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Reisewarnungen für die Bundesrepublik Deutschland von anderen Staaten

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Derzeit (Stand 16. September 2019) haben sieben Staaten diverse Reise-
warnungen gegenüber der Bundesrepublik Deutschland veröffentlicht 
(www.reisewarnung.net/deutschland).

1. Welche Staaten haben nach Kenntnis der Bundesregierung seit dem Jahr 
2000 Reisewarnungen für welchen Zeitraum mit welcher Begründung für 
die Bundesrepublik Deutschland herausgegeben (bitte nach Staat, Zeitraum 
und Begründung für die jeweilige Reisewarnung aufschlüsseln)?

2. Welche Kenntnisse liegen der Bundesregierung über die Folgen der Reise-
warnungen aus Frage 1 für den Tourismus hierzulande vor?

Die Fragen 1 und 2 werden zusammengefasst beantwortet.
Die Bundesregierung hat keine Kenntnis von Reisewarnungen durch Dritt-
staaten für Deutschland.
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